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Die Begründung für die Wahl des Steigerungsfaktors hat nach In-
krafttreten der GOZ 2012 noch an Bedeutung gewonnen. Insbeson-
dere die Kostenträger legen hier gerne den Rotstift an und fangen
 oftmals langatmige Diskussionen an. 
Der Grundsatz für die Begründung ist geblieben: Es reicht eine stich-
wortartige Erläuterung aus. Dies bestätigte jüngst das Verwaltungs-
gericht Köln in seiner Entscheidung vom 08.08.2012 (Az. 19 K
6252/11). Einleitend führte das Gericht allgemein aus: 
„Die Beihilfefähigkeit von Schwellenwertüberschreitungen setzt
voraus, dass der behandelnde Zahnarzt den Schwellenwert von 2,3
in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) überschritten hat. Nach §5 Abs. 2 Satz 4 GOZ 
ist ein Überschreiten des Schwellenwertes nur zulässig, wenn
 Besonderheiten der in §5 Abs. 2 Satz 1 GOZ genannten Bemes-
sungskriterien dies rechtfertigen. Bei einem Überschreiten des
Schwellenwertes hat der Zahnarzt nach §10 Abs. 3 eine schriftli-
che Begründung vorzulegen. Auf Verlangen hat er diese näher zu 
erläutern (§10 Abs. 3 Satz 2 GOZ). Nach dem Zweck der Pflicht 
zur schriftlichen Begründung, dem Patienten eine lediglich grobe
Handhabe zur Einschätzung der Berechtigung des geltend ge-
machten Gebührenanspruchs zu geben, sind keine überzogenen
Anforderungen an eine ausreichende Begründung zu stellen. An-
dererseits muss die Begründung aber geeignet sein, das Vorliegen
solcher Umstände nachvollziehbar zu machen, die nach dem mate-
riellen Gebührenrecht eine Überschreitung des Schwellenwertes
rechtfertigen können. Keine Überschreitung des Schwellenwertes
können zunächst diejenigen Umstände rechtfertigen, die schon
zum Inhalt der in der jeweiligen Gebührenziffer beschriebenen Leis-
tung gehören. Vorliegen müssen vielmehr auf die Person des Be-
handelten bezogene Besonderheiten, die sich von den Gegeben-

heiten der übrigen Behandlungsfälle unterscheiden, die noch keine
Überschreitung des Schwellenwertes rechtfertigen, …“
In dem Fall des Verwaltungsgerichts Köln ging es um die „alte GOZ“
und um Gebührenpositionen, welche im Zusammenhang mit einer
Kronenversorgung berechnet wurden. Die von dem Gericht getroffe-
nen Feststellungen lassen sich aber ohne Weiteres sowohl auf die
GOZ 2012 als auch auf Laserbehandlungen übertragen. 
Das Verwaltungsgericht stellte auf einen ganz bestimmten Punkt ab,
nämlich dass die Begründung für den Fall des Patienten nachvoll-
ziehbar sein soll. Das Verwaltungsgericht Köln bestätigte, dass ein
besonders aufwendiges Verfahren sowie ein besonderes Material 
die Faktorsteigerung rechtfertigen können. In seinen Entscheidungs-
gründen führte das Gericht aus: 
„Der Einsatz eines besonderen aufwendigen Verfahrens oder – wie
hier – eines besonderen Materials kann eine Schwellenwertüber-
schreitung allenfalls dann rechtfertigen, wenn der Einsatz des beson-
deren Verfahrens oder des besonderen Materials seinen Grund in Be-
sonderheiten hat, die in der Person des jeweiligen Patienten liegen.“
Dass sich die Besonderheit auf den konkreten Patienten bezieht, ist
selbstverständlich. Dabei ist es bei der Formulierung der Begründung
ratsam, pauschal klingende Ausdrucksweisen zu umgehen und er-
läuternde Worte in einer auch für den Laien nachvollziehbaren Form
zu wählen.

RAin Dr. Susanna Zentai
Heckenbücker Rechtsanwälte Partnergesellschaft
Hohenzollernring 37, 50672 Köln
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